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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
Übungen der Bundeswehr 

 
 
Bekanntmachung vom 25.07.2024, Nr. 31 – 0831 
 
 
Die Bundeswehr führt in der Zeit vom  
 

02. bis 13. September 2024 
 

 
im nördlichen Landkreis Kelheim Übungen durch. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von Einrichtungen der übenden Einheiten fernzuhalten. 
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dgl. ausgehen, 
wird hingewiesen. Jeder Fund liegen gebliebener militärischer Gegenstände (Munition, Spreng-
mittel usw.) ist der nächsten Polizeidienststelle zu melden. 
 
Die Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten. 
 
Zur Abwicklung von Manöverschäden durch die Bundeswehr erteilen die Gemeinden sowie das 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kompetenz-
zentrum Baumanagement München, Referat K 3, Dachauer Str. 128, 80637 München nähere 
Auskunft. 
 
 
Kelheim, den 25.07.2024 
Landratsamt Kelheim 
Sachgebiet 31 
 
 
Kainz 
Abteilungsleiter 
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Nr. 44-641-N 110 
 
Wasserrecht; 
Donautalprojekt I – Anlegen eines Nebenarms und Renaturierung der Donau im Bereich 
von Irnsing, Fluss-km 2431,0 – 2429,6 –  
Gewässerausbau i. S. d. § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Landshut, beantragt mit Unter-
lagen vom 02.04.2024 die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens für Renaturierungs-
maßnahmen an der Donau, nahe Irnsing im Bereich von Fluss-km 2431,0 – 2429,6. 
 

   I. 
Vorhaben 

 
Das Vorhaben dient der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), sowie der Umset-
zung des Ökologischen Entwicklungskonzepts Donau und des FFH-Managementplans für das 
Gebiet 7136-304 Donau zwischen Ingolstadt und Weltenburg. Ziele der Renaturierungsmaß-
nahme sind insbesondere die Reaktivierung der Auen- und Fließgewässerdynamik durch Förde-
rung naturnaher Ufer- und Gewässerstrukturen sowie die Vernetzung und Aufwertung der Fluss- 
und Auenlebensräume. Insgesamt sollen die Gewässerstruktur und die Strukturvielfalt der Donau 
bei Neustadt an der Donau – Ortsteil Irnsing durch Schaffung eines naturnah gestalteten Seiten-
arms, Ufermodellierung und -entsteinung, Einbringung neuer Strukturelemente sowie durch Ge-
schiebeeinbringung aufgewertet werden. Zudem soll der bestehende Auwald durch Aufforstung 
erweitert werden. Die Maßnahme dient vorrangig der Verbesserung der Lebensräume für rheo-
phile aquatische Organismen, insbesondere für endemische Fischarten, sowie Arten dynami-
scher Auen wie z.B. Kiesbrüter.  
 
Die Umsetzung der Maßnahme wird insgesamt eine positive Auswirkung auf den Lebensraum 
Flussaue haben und Ziele des FFH Managementplans für das Gebiet 7136-304 Donauauen zwi-
schen Ingolstadt und Weltenburg fördern.  
 
 
 

II. 
Anhörungsverfahren 

 
Das Vorhaben stellt einen Gewässerausbau im Sinne des § 67 Abs. 2 WHG dar. Hierfür ist die 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens gem. § 68 Abs. 1 WHG erforderlich. 
 
Über die Planfeststellung wird in einem wasserrechtlichen Verfahren entschieden, für dessen 
Durchführung das Landratsamt Kelheim sachlich und örtlich zuständig ist (Art. 63 Abs. 1 Bayer. 
Wassergesetz (BayWG) i. V. m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG)).  
 
Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keine erheblichen/dauerhaf-
ten nachteiligen Umweltauswirkungen hat, die nach § 25 Abs. 2 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen sind. Die ne-
gative Vorprüfung kann auf dem UVP-Portal Bayern online eingesehen werden. 
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1. Auslegung 

 
Gemäß Art. 69 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 2 bis 8 BayVwVfG i. V. m. § 3 Abs. 1 Planungssicher-
stellungsgesetz (PlanSiG), Art. 27a BayVwVfG wird das Vorhaben hiermit bekannt gemacht, mit 
dem Hinweis, dass Pläne und Beilagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, 
in der Zeit von  
 

Montag, 12.08.2024 bis einschließlich Mittwoch, 11.09.2024 
 

 beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, Staatl. Abfall- und Bodenschutzrecht, 

Donaupark 13, Zimmer Nr. O4.24, 93309 Kelheim, sowie 

 

 bei der Stadtverwaltung Neustadt a. d. Donau, Stadtplatz 1, 93333 Neustadt an der Donau  

 
während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsicht ausliegen. Zur Einsichtnahme dieser 
Unterlagen wäre eine vorherige Terminvereinbarung wünschenswert.  
 
Darüber hinaus werden sowohl die Bekanntmachung, als auch die Antrags- und Planunterlagen 
(Art. 27a BayVwVfG) zusätzlich online auf der Internetseite des Landkreises Kelheim unter fol-
gendem Link: „https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/meldungen/„ bereitgestellt. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Papierunter-
lagen maßgeblich ist. 
 
 

2. Einwendungsvorschriften 

 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen 
nach Ende der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 25.09.2024 (Einwendungsfrist), beim 
Landratsamt Kelheim (Hausanschrift: Donaupark 12, 93309 Kelheim), oder bei der Stadt Neu-
stadt a. d. Donau (Stadtplatz 1, 93333 Neustadt an der Donau) schriftlich oder während der übli-
chen Dienststunden zur Niederschrift (nach Terminvereinbarung), Einwendungen gegen das Vor-
haben erheben. Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschrif-
ten befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen die Ent-
scheidung einzulegen, können bis zum Ablauf der vorgenannten Frist beim Landratsamt Kelheim 
oder bei der Stadt Neustadt an der Donau Stellungnahmen zu dem geplanten Vorhaben abgeben. 
 
Die schriftliche Einwendung muss den leserlichen Namen und die volle Anschrift enthalten sowie 
den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Eine Be-
gründung der befürchteten Beeinträchtigung ist nicht erforderlich. Sammeleinwendungen mit un-
leserlichen Unterschriften oder Adressenangaben können nicht berücksichtigt werden. Bei Sam-
meleinwendungen gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet 
ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Die Erhebung von Einwen-
dungen oder die Abgabe einer Stellungnahme in elektronischer Form (z. B. mit einfacher E-Mail) 
genügt grundsätzlich nicht der erforderlichen Schriftform. Bei einer Übermittlung in elektronischer 
Form ist als Schriftformersatz die Übermittlung per E-Mail in Verbindung mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) anerkannt. Das Landratsamt 
Kelheim hat für diesen Schriftformersatz den Zugang eröffnet (poststelle@landkreis-kelheim.de 
oder poststelle@landkreis-kelheim.de-mail.de). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen und Stellungnahmen ausgeschlossen sind, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/meldungen/
mailto:poststelle@landkreis-kelheim.de
mailto:poststelle@landkreis-kelheim.de-mail.de
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3. Erörterungstermin/Online-Konsultation 

 
Rechtzeitig erhobene Einwendungen und rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen anerkannter 
Vereinigungen werden in einem Termin erörtert, welchen das Landratsamt Kelheim ortsüblich 
bekannt machen wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, welche Einwendun-
gen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin ge-
sondert benachrichtigt. Falls mehr als 50 solcher Benachrichtigungen vorzunehmen sind, kann 
die gesonderte Benachrichtigung über den Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne 
dessen Anwesenheit im Erörterungstermin verhandelt werden kann. Sollte innerhalb der festge-
setzten Frist kein Beteiligter Einwendungen erheben, beabsichtigt das Landratsamt Kelheim in 
Abstimmung mit den am Verfahren beteiligten Behörden ohne Erörterungstermin über das Vor-
haben zu entscheiden. 
 
Ein Erörterungstermin wird – soweit erforderlich – gesondert festgesetzt. Anstelle eines physi-
schen Erörterungstermins kann das Landratsamt Kelheim gemäß § 5 Abs. 2 und 4 PlanSiG eine 
Online-Konsultation durchführen. 
 
 

4. Entscheidung über Einwendungen 

 
Über die fristgerechten Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens durch das Landratsamt Kelheim entschieden. Die Zustellung der Entscheidung kann 
ebenfalls durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vor-
zunehmen sind.  
 
 
Kelheim, 29.07.2024 
Landratsamt Kelheim 
 
 
 
gez. Ferch 
Abteilungsleiter 
Bau- und Umweltangelegenheiten 
 
 
Anlage 1:  
Maßnahmenplan (aus Vereinfachungsgründen nicht maßstabsgetreu) 
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Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 
Bekanntmachung 

der Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kelheim für das Haushaltsjahr 2024 
nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 

 

I.  Der Stadtrat der Stadt Kelheim hat am 03. Juni 2024 die Nachtragshaushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in 

Kraft. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt während des Haushaltsjahres im Rat-

haus in den Räumen der Stadtkämmerei (Zimmer Nr. 11, 12 oder 13) gemäß Art. 65 Absatz 3 

Satz 3 der Gemeindeordnung während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf. 

II.  Die Haushaltssatzung enthält aufgrund Kreditaufnahmen genehmigungspflichtige Teile. 
 
              Kelheim, den 25.07.2024           Schweiger, Erster Bürgermeister 

 

 

 

Nachtragshaushaltssatzung 

der 

Stadt Kelheim 

(Landkreis Kelheim) 

 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Kelheim 

folgende Nachtragshaushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit fest-
gesetzt; dadurch werden 
 
im Vermögenshaushalt  

die Einnahmen um 1.550.000 € erhöht und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans ein-

schließlich der Nachträge gegenüber bisher 18.804.150 € auf nunmehr 20.354.150 € verändert 

und 

die Ausgaben um 3.200.000 € erhöht und um 1.650.000 € vermindert und damit der Gesamtbe-

trag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher 18.804.150 € auf nun-

mehr 20.354.150 € verändert. 

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

wird von 6.886.350 € um 1.550.000 € erhöht und damit auf 8.436.350 € neu festgesetzt. 

 

§ 3 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

Kelheim, den 25.07.2024 

Stadt Kelheim 

 
Christian Schweiger 

Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21/99 D 01 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 99 „Hafen-Erweiterung“ durch 
Deckblatt Nr. 01; 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteili-
gung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zuge des Aufstellungsverfahrens  
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 17.06.2024 den Vorentwurf des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes Nr.99 „Hafen-Erweiterung“, Deckblatt Nr. 01 im Sinne des § 30 BauGB für 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und für die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt. 
 
Der Änderungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet, dass östlich der Abensberger Straße und südlich der Staatsstraße 2230 Kelheim-
Saal liegt, umfasst die Grundstücke Fl. Nrn. 160, 160/1, 160/2, 160/3, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168 T., 169 T., 169/1 T. 173/2 T., 173/7, 179 T., 179/1, 180 T., 181 T., 182, 183, 184, 
184/1, 185 und 186, der Gemarkung Affecking mit einer Gesamtfläche von 13,6 HA und wird 
folgendermaßen begrenzt: 
 

 
 
Im Norden:  Nördliche Grundstücksgrenzen Fl. Nrn. 186, 169, 168, 160/3 und 160/1 der Ge-

markung Affecking; 
Im Westen: Westliche Grundstücksgrenzen Fl. Nrn. 186, 185, 184/1, 184, 183, 182, 181 und 

173/7 (Einmündung in die Abensberger Straße) der Gemarkung Affecking; 
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Im Süden: Südliche Grundstücksgrenzen Fl.Nrn. 173/2, 169 und 166 der Gemarkung Affe-
cking; 

Im Osten: Bahnlinie (Östliche Grundstücksgrenzen Fl.Nrn. 166, 165, 163, 162, 161 und 
160/1 der Gemarkung Affecking). 

 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 99 „Hafen-Erweiterung“ durch ein Deckblatt Nr. 01 
der Stadt Kelheim werden folgende allgemeine Planungsziele angestrebt: 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes mittels eines Deckblattes Nr. 01 soll die Errichtung 
von Carports zum Schutz der Kraftfahrzeuge ermöglicht werden. Aus diesem Grund wird der 
Bebauungs- und Grünordnungsplan durch die textliche und planerische Festsetzung von Bau-
grenzen und der Aufnahme von Festsetzungen bezüglich der Errichtung von Gebäuden überar-
beitet.  
 
Weiterhin soll durch die Änderung des Bebauungsplanes durch das Deckblatt Nr. 01 die Errich-
tung von Aufdach-Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Carports ermöglicht werden. Die Er-
richtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf nichtwohnlich genutzten Gebäu-
den wird ab dem 01.März 2024 auch gesetzlich verpflichtend. Durch diese Festsetzung soll ein 
klima- und umweltschonender Beitrag für die Energiegewinnung durch regenerative Energien ge-
leistet werden. Dies wird zum Erreichen der Ziele der Energiewende zwingend benötigt. Hier-
durch ist das Erfordernis für eine städtebauliche Entwicklung und Ordnung nach § 1 Abs. 3 
BauGB gegeben und die Aufstellung des Bauleitplanes gerechtfertigt. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 99 „Hafen-Erweiterung“ durch das Deckblatt Nr. 01 er-
folgt dabei entsprechend den Maßgaben des § 13a BauGB als „Bebauungsplan der Innenent-
wicklung“ und wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB abgewickelt. Von der Durchfüh-
rung des beschleunigten Verfahrens wird jedoch abgesehen Die frühzeitige Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt. Eine Anpassung des Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim ist nicht erforderlich. 
 
Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang, dass entsprechend den Maßgaben des § 13 
BauGB, von der Erarbeitung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet wurde. Als 
wesentliche Gründe werden hierfür der Flächenumgriff des Vorhabens sowie die geringen Aus-
wirkungen auf die relevanten Schutzgüter des Naturhaushaltes genannt, da es sich in vorliegen-
der Situation um die Änderung eines bereits bestehenden Bebauungsplanes für die Nutzung als 
gewerbliche Stellplätze handelt, sich die vorhandene Eigenart (Stellplätze) durch die Planung 
nicht ändert, sowie die Belange der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7a BauGB nicht beein-
trächtigt werden. 
Im Ergebnis ist im Zuge der Planbearbeitung jedoch sicherzustellen, dass die weitere Entwicklung 
der Stadt Kelheim in diesem Bereich unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Be-
standssituation erfolgt. Eine detaillierte Abstimmung im Zuge des Bauleitplanverfahrens mit den 
zuständigen Fachbehörden ist durchzuführen. 
 
Der vom Bauausschuss in seiner Sitzung am 17.06.2024 gebilligte Vorentwurf des Bebauungs-
planes Nr. 99 „Hafen-Erweiterung“, Deckblatt Nr. 01 nebst Begründung und Anlagen liegt nun im 
Rahmen der Offenlegung in der Zeit vom 
 
    13.08.2024 bis einschließlich 18.09.2024 
 
auf der Homepage der Stadt Kelheim unter www.kelheim.de/Menü/Aktuelles/Bekanntmachungen 
öffentlich aus und kann eingesehen werden. Einschlägige DIN Normen und VDI Richtlinien kön-
nen ausschließlich im Rathaus der Stadt Kelheim eingesehen werden.  
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Außerdem können die ausgelegten Unterlagen nach telefonischer Terminvereinbarung (09441-
701-205) während der üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und Bauen Zimmer Nr. 
27, eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist kann jedermann sich über die allgemeinen 
Planungsziele und Planungszwecke informieren und hierbei Anregungen zur oder Einwände ge-
gen die Planung vorbringen. Die Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt 
werden (info@kelheim.de), können aber auch schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht wer-
den. Über die während dieser Frist vorgebrachten Anregungen und Einwände entscheidet der 
Bauausschuss der Stadt Kelheim. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Än-
derung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt Kel-
heim den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.  
 
Hinweis: 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch. Ein 
Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 BauGB). 
 
 
Kelheim, den 25.07.2024 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21/104 D 01 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 104 „Hafen-Erweiterung 2“ durch 
Deckblatt Nr. 01; 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteili-
gung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zuge des Aufstellungsverfahrens  
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 17.06.2024 den Vorentwurf des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes Nr.104 „Hafen-Erweiterung 2“, Deckblatt Nr. 01 im Sinne des § 30 BauGB 
für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und für die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt. 
 
Der Änderungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet, dass östlich der Abensberger Straße und südlich der Staatsstraße 2230 Kelheim-
Saal liegt, umfasst die Grundstücke Fl. Nrn. 168 T., 169 T., 169/1 T., 170, 171, 172, 172/1, 173/1, 
173/2 T., 173/4, 173/6, 173/7, 179/1, 180 T., 181 T., und 682/7 T. der Gemarkung Affecking mit 
einer Gesamtfläche von ca. 5,35 ha und wird folgendermaßen begrenzt: 
 

 
 
 
Im Norden:  Nördliche Grundstücksgrenzen Fl. Nrn. 173/2, 179/1, und 169/1 der Gemarkung 

Affecking; 
Im Westen:   Abensberger Straße, (Westliche Grundstücksgrenzen Fl. Nr. 173/2, 173/1, 173/7, 

173/6, 173/4, 172/1, 172, 170 und 682/7 der Gemarkung Affecking); 
Im Süden: Bahnlinie (Südliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 682/7 der Gemarkung Affecking); 
Im Osten: Bahnlinie (Östliche Grundstücksgrenzen Fl.Nrn. 682/7 und 170 der Gemarkung 

Affecking). 
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Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 104 „Hafen-Erweiterung 2“ durch ein Deckblatt Nr. 
01 der Stadt Kelheim werden folgende allgemeine Planungsziele angestrebt: 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes mittels eines Deckblattes Nr. 01 soll die Errichtung 
von Carports zum Schutz der Kraftfahrzeuge ermöglicht werden. Aus diesem Grund wird der 
Bebauungs- und Grünordnungsplan durch die textliche und planerische Festsetzung von Bau-
grenzen und der Aufnahme von Festsetzungen bezüglich der Errichtung von Gebäuden überar-
beitet.  
 
Weiterhin soll durch die Änderung des Bebauungsplanes durch das Deckblatt Nr. 01 die Errich-
tung von Aufdach-Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Carports ermöglicht werden. Die Er-
richtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf nichtwohnlich genutzten Gebäu-
den wird ab dem 01.März 2024 auch gesetzlich verpflichtend. Durch diese Festsetzung soll ein 
klima- und umweltschonender Beitrag für die Energiegewinnung durch regenerative Energien ge-
leistet werden. Dies wird zum Erreichen der Ziele der Energiewende zwingend benötigt. Hier-
durch ist das Erfordernis für eine städtebauliche Entwicklung und Ordnung nach § 1 Abs. 3 
BauGB gegeben und die Aufstellung des Bauleitplanes gerechtfertigt. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 104 „Hafen-Erweiterung 2“ durch das Deckblatt Nr. 01 
erfolgt dabei entsprechend den Maßgaben des § 13a BauGB als „Bebauungsplan der Innenent-
wicklung“ und wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB abgewickelt. Von der Durchfüh-
rung des beschleunigten Verfahrens wird jedoch abgesehen Die frühzeitige Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt. Eine Anpassung des Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim ist nicht erforderlich. 
 
Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang, dass entsprechend den Maßgaben des § 13 
BauGB, von der Erarbeitung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet wurde. Als 
wesentliche Gründe werden hierfür der Flächenumgriff des Vorhabens sowie die geringen Aus-
wirkungen auf die relevanten Schutzgüter des Naturhaushaltes genannt, da es sich in vorliegen-
der Situation um die Änderung eines bereits bestehenden Bebauungsplanes für die Nutzung als 
gewerbliche Stellplätze handelt, sich die vorhandene Eigenart (Stellplätze) durch die Planung 
nicht ändert, sowie die Belange der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7a BauGB nicht beein-
trächtigt werden. 
Im Ergebnis ist im Zuge der Planbearbeitung jedoch sicherzustellen, dass die weitere Entwicklung 
der Stadt Kelheim in diesem Bereich unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Be-
standssituation erfolgt. Eine detaillierte Abstimmung im Zuge des Bauleitplanverfahrens mit den 
zuständigen Fachbehörden ist durchzuführen. 
 
Der vom Bauausschuss in seiner Sitzung am 17.06.2024 gebilligte Vorentwurf des Bebauungs-
planes Nr. 104 „Hafen-Erweiterung 2“, Deckblatt Nr. 01 nebst Begründung und Anlagen liegt nun 
im Rahmen der Offenlegung in der Zeit vom 
 
    13.08.2024 bis einschließlich 18.09.2024 
 
auf der Homepage der Stadt Kelheim unter www.kelheim.de/Menü/Aktuelles/Bekanntmachungen 
öffentlich aus und kann eingesehen werden. Einschlägige DIN Normen und VDI Richtlinien kön-
nen ausschließlich im Rathaus der Stadt Kelheim eingesehen werden. Außerdem können die 
ausgelegten Unterlagen nach telefonischer Terminvereinbarung (09441-701-205) während der 
üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Montag, Diens-
tag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus der Stadt Kelheim, Lud-
wigsplatz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und Bauen Zimmer Nr. 27, eingesehen wer-
den. Während der Auslegungsfrist kann jedermann sich über die allgemeinen Planungsziele und 
Planungszwecke informieren und hierbei Anregungen zur oder Einwände gegen die Planung vor-
bringen.  
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Die Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden (info@kelheim.de), 
können aber auch schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht werden. Über die während dieser 
Frist vorgebrachten Anregungen und Einwände entscheidet der Bauausschuss der Stadt Kel-
heim. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Än-
derung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt Kel-
heim den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.  
 
Hinweis: 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch. Ein 
Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 BauGB). 
 
 
Kelheim, den 25.07.2024 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 17 vom 02.08.2024  

260 

Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21/122 D 01 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 122 „Hafen-
Erweiterung 4“ durch Deckblatt Nr. 01; 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteili-
gung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zuge des Aufstellungsverfahrens  
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 17.06.2024 den Vorentwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr.104 „Hafen-Erweiterung 4“, Deckblatt Nr. 01 im 
Sinne des § 30 BauGB für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und für die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt. 
 
Der Änderungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet, dass östlich der Abensberger Straße und südlich der Staatsstraße 2230 Kelheim-
Saal liegt, umfasst die Grundstücke Fl. Nrn. 178, 179 T., 180 T., 187, 188, und 189 T. der Ge-
markung Affecking mit einer Gesamtfläche von ca. 4,1 ha und wird folgendermaßen begrenzt: 
 

 
 
Im Norden:  Staatsstraße 2230 (Nördliche Grundstücksgrenze Fl. Nr. 180 der Gemarkung  

Affecking); 
Im Westen:   Westliche Grundstücksgrenzen Fl.Nrn. 187 und 682/7 der Gemarkung Affecking; 
Im Süden: Südliche Grundstücksgrenze Fl.Nrn. 178 und 179 der Gemarkung Affecking); 
Im Osten: Östliche Grundstücksgrenzen Fl.Nrn. 179 und 180 der Gemarkung Affecking). 
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Mit der Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 122 „Hafen-Erweiterung 4“ 
durch ein Deckblatt Nr. 01 der Stadt Kelheim werden folgende allgemeine Planungsziele ange-
strebt: 
 
Durch die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mittels eines Deckblattes Nr. 01 
soll die Errichtung von Carports zum Schutz der Kraftfahrzeuge ermöglicht werden. Aus diesem 
Grund wird der Bebauungs- und Grünordnungsplan durch die textliche und planerische Festset-
zung von Baugrenzen und der Aufnahme von Festsetzungen bezüglich der Errichtung von Ge-
bäuden überarbeitet.  
 
Weiterhin soll durch die Änderung des Bebauungsplanes durch das Deckblatt Nr. 01 die Errich-
tung von Aufdach-Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Carports ermöglicht werden. Die Er-
richtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf nichtwohnlich genutzten Gebäu-
den wird ab dem 01.März 2024 auch gesetzlich verpflichtend. Durch diese Festsetzung soll ein 
klima- und umweltschonender Beitrag für die Energiegewinnung durch regenerative Energien ge-
leistet werden. Dies wird zum Erreichen der Ziele der Energiewende zwingend benötigt. Hier-
durch ist das Erfordernis für eine städtebauliche Entwicklung und Ordnung nach § 1 Abs. 3 
BauGB gegeben und die Aufstellung des Bauleitplanes gerechtfertigt. 
 
Außerdem ist es für die Umsetzung der Planung zwingend notwendig, die im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 122 „Hafen-Erweiterung 4“ festgesetzte Befristung des Bebauungsplanes auf 
maximal 10 Jahre Geltungsdauer aufzuheben, da ansonsten eine Errichtung der Carports und 
der Photovoltaikanlagen nicht erfolgen kann und wird. 
 
Die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 122 „Hafen-Erweiterung 4“ durch 
das Deckblatt Nr. 01 erfolgt dabei entsprechend den Maßgaben des § 13a BauGB als „Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung“ und wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB abgewi-
ckelt. Von der Durchführung des beschleunigten Verfahrens wird jedoch abgesehen Die frühzei-
tige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt. Eine 
Anpassung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim ist nicht erforderlich. 
 
Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang, dass entsprechend den Maßgaben des § 13 
BauGB, von der Erarbeitung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet wurde. Als 
wesentliche Gründe werden hierfür der Flächenumgriff des Vorhabens sowie die geringen Aus-
wirkungen auf die relevanten Schutzgüter des Naturhaushaltes genannt, da es sich in vorliegen-
der Situation um die Änderung eines bereits bestehenden Bebauungsplanes für die Nutzung als 
gewerbliche Stellplätze handelt, sich die vorhandene Eigenart (Stellplätze) durch die Planung 
nicht ändert, sowie die Belange der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7a BauGB nicht beein-
trächtigt werden. 
Im Ergebnis ist im Zuge der Planbearbeitung jedoch sicherzustellen, dass die weitere Entwicklung 
der Stadt Kelheim in diesem Bereich unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Be-
standssituation erfolgt. Eine detaillierte Abstimmung im Zuge des Bauleitplanverfahrens mit den 
zuständigen Fachbehörden ist durchzuführen. 
 
Der vom Bauausschuss in seiner Sitzung am 17.06.2024 gebilligte Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 122 „Hafen-Erweiterung 4“, Deckblatt Nr. 01 nebst Begründung 
und Anlagen liegt nun im Rahmen der Offenlegung in der Zeit vom 
 
    13.08.2024 bis einschließlich 18.09.2024 
 
auf der Homepage der Stadt Kelheim unter www.kelheim.de/Menü/Aktuelles/Bekanntmachungen 
öffentlich aus und kann eingesehen werden. Einschlägige DIN Normen und VDI Richtlinien kön-
nen ausschließlich im Rathaus der Stadt Kelheim eingesehen werden.  
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Außerdem können die ausgelegten Unterlagen nach telefonischer Terminvereinbarung (09441-
701-205) während der üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und Bauen Zimmer Nr. 
27, eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist kann jedermann sich über die allgemeinen 
Planungsziele und Planungszwecke informieren und hierbei Anregungen zur oder Einwände ge-
gen die Planung vorbringen. Die Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt 
werden (info@kelheim.de), können aber auch schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht wer-
den. Über die während dieser Frist vorgebrachten Anregungen und Einwände entscheidet der 
Bauausschuss der Stadt Kelheim. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Än-
derung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt Kel-
heim den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.  
 
Hinweis: 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch. Ein 
Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 BauGB). 
 
 
Kelheim, den 25.07.2024 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Sonstige Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachung des Regionalen Planungsverbandes Regensburg 
vom 8. Juli 2024 (Beteiligungsverfahren zur 18. Änderung des Regionalplans) 

 

Gemäß Art. 16 Abs. 3 BayLplG (Bayerisches Landesplanungsgesetz) vom 25. Juni 2012 (GVBl. 
S. 254), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 675), wird nachstehend 
bekannt gemacht: 
 

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Regensburg hat in seiner Sitzung 
am 05.07.2024 die Beteiligung nach Artikel 16 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayLplG) für die Fortschreibung des Regionalplans (18. Änderung) beschlossen. 
 

Die 18. Änderung des Regionalplans umfasst die Teilfortschreibung des Kapitels B X Energiever-
sorgung bzw. die Neuaufstellung des Teils B X 4 „Windenergie“.  
 

Der Fortschreibungsentwurf liegt bei der Stadt Regensburg und beim Landratsamt Kelheim zu 
jedermanns Einsicht auf. 
 

Auslegungsort im Landratsamt Kelheim: Bauamt Zi.Nr. O2.68, Donaupark 12, 93309 Kelheim 
 

Auslegungszeit: 29. Juli bis 4. Oktober 2024 während der für den Parteiverkehr festgelegten Zei-
ten (Mo.-Fr. 8:00 – 11:30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 13:30 bis 16:00 Uhr 
 

Gleichzeitig ist der Fortschreibungsentwurf auf den Internetseiten des Regionalen Planungsver-
bandes Regensburg  
(www.region-regensburg.de → „Regionalplan“→ „Laufende Fortschreibungen“) 
 

der höheren Landesplanungsbehörde bei der Regierung der Oberpfalz 
(www.regierung.oberpfalz.bayern.de → „Service“ → „Raumordnung, Landes- und Regionalpla-
nung“ → „Regionalplanung“ → „Regionalplan (11) - Aktuelle Fortschreibungen und Beteiligungs-
verfahren“) 
 

https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/landes_und_regionalplanung/regionalpla-
nung/index.html  
 

und der höheren Landesplanungsbehörde bei der Regierung von Niederbayern 
(www.regierung.niederbayern.bayern.de → „Service“ → „Raumordnung, Landes- und Regional-
planung“ → „Regionalplanung“ → „Regionalplan Region Regensburg (11) - mit nördlichem Land-
kreis Kelheim - Laufende Fortschreibungen (Beteiligung der Öffentlichkeit)“  
 

https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/service/raumordnung/regionalplanung/index.html  
 

einsehbar. 
 

Bis zum Ablauf des öffentlichen Beteiligungsverfahrens gem. Art. 16 BayLplG am 04.10.2024 
wird Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung gegenüber dem Regionalen Planungsverband Re-
gensburg, Postfach 1405, 92304 Neumarkt i.d.OPf. (E-Mail: planungsverband@landkreis-neu-
markt.de) gegeben. 
 

Rechtsansprüche werden durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht begründet. 
 
Neumarkt i.d.OPf., 8. Juli 2024 
 
Willibald Gailler, Landrat 
Verbandsvorsitzender 

https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/landes_und_regionalplanung/regionalplanung/index.html
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/landes_und_regionalplanung/regionalplanung/index.html
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/service/raumordnung/regionalplanung/index.html
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Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbandes Bad Gögging 
 

für das 
 

Haushaltsjahr 2024 
 

Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 02.07.2024 (Zeichen RNB-12.KR-
1444.36-1-8-2) die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und genehmigt. Gemäß Art. 
24 KommZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO und § 22 der Verbandssatzung wird die Haushaltssatzung 
hiermit amtlich bekannt gegeben.  
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt während der üblichen Öffnungszeiten beim 
Zweckverband Bad Gögging, Am Brunnenforum 1, 93333 Neustadt/Donau bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zur Einsicht aus.  
 
Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut: 
 
Aufgrund des § 18 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs.1 und 2 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Limes-Therme Bad Gögging für 
die Haushaltssatzung wird hiermit festgesetzt; er schließt ab 
 
im Erfolgsplan 
in den Erträgen mit 
 
 

 
6.805.713,00 € 

in den Aufwendungen mit  
Ergebnis 
 
 
 
 
 
Verlust Erfolgsplan 

9.087.681,00 € 

______________ 

 

- 2.281.968,00 € 

im Vermögensplan  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 

5.622.000,00 € 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 1.902.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Limes-Therme Bad 
Gögging werden für das Jahr 2025 in Höhe von 0,00 € festgesetzt.  
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§ 4 
 
Die Verbandsumlage zur Abdeckung des ungedeckten Bedarfs wird gemäß § 20 Abs. 1 der Ver-
bandssatzung auf 2.500.000,00 € festgesetzt.  
 
Dieser Betrag ist von den Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen: 
 
 Bezirk Niederbayern  60 % = 1.500.000,00 € 
 Landkreis Kelheim  20 % =    500.000,00 € 
 Stadt Neustadt a. d. Donau 20 % =    500.000,00 € 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetrie-
bes wird auf 1.134.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
Landshut, den 09.07.2024 
 
Gez. 
Dr. Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 


